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1 Geltungsbereich 

(1) Diesen Technischen Anschlussbedingungen der DB Energie GmbH (TAB-
DB) liegt die Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) zu Grunde. Sie 
gelten für den Anschluss, den sicheren und störungsfreien Betrieb von Anla-
gen als Teil der Betriebsanlagen der DB AG, die an das Niederspannungs-
netz der DB Energie GmbH angeschlossen sind oder angeschlossen werden. 
Die Verteilnetze der DB Energie GmbH werden als geschlossene Verteiler-
netze betrieben. 

(2) Die TAB-DB legt insbesondere die Handlungspflichten des Errichters, des 
Planers, des Anschlussnehmers und Anschlussnutzers von Kundenanlagen 
sowie der DB Energie GmbH im Sinne von § 13 NAV (Elektrische Anlage) 
fest.  

(3) Die Technischen Anschlussbedingungen der DB Energie GmbH sind für An-
lagen anzuwenden, die neu an das Verteilnetz der DB Energie GmbH ange-
schlossen werden bzw. bei einer Erweiterung oder Veränderung einer Kun-
denanlage. Für den bestehenden Teil der Kundenanlage gibt es seitens der 
TAB-DB keine Anpassungspflicht, sofern die sichere und störungsfreie 
Stromversorgung gewährleistet ist. 

(4) Sie gelten ab dem Tag der Bekanntmachung durch die DB Energie GmbH. 

(5) Die Module der DB-Richtlinie 954.01 „Elektrische Energieanlagen“1) sind zu 
beachten. 

(6) Fragen, die bei der Anwendung der TAB-DB auftreten, klären Errichter, Pla-
ner, Anschlussnehmer und Anschlussnutzer der Kundenanlage mit dem zu-
ständigen Ansprechpartner der DB Energie GmbH. 

(7) Der Errichter, Planer, Anschlussnehmer und Anschlussnutzer der Kundenan-
lage berücksichtigt bei der Anwendung der TAB-DB ebenfalls die in den Fuß-
noten genannten Druckschriften und Hinweise. 

 

2 Anmeldung elektrischer Anlagen und Geräte 

(1) Jeder Anschluss an das Verteilnetz der DB Energie GmbH bzw. jede Ände-
rung des Anschlusswertes, auch vorübergehende, sowie die Verwendung zu-
sätzlicher Verbrauchsgeräte mit einem Anschlusswert ab insgesamt 4,6 kW 
ist bei dem zuständigen Regionalbereich (Abschnitt 14.3) mittels Vordruck 
„Antrag auf Anschluss an das 50Hz-Niederspannungsnetz der 
DB Energie GmbH“ (AAN)2) zu beantragen. 

(2) Die Beantragung hat rechtzeitig zu erfolgen, in der Regel 6–8 Wochen vor 
der geplanten Inbetriebnahme. Sofern aus der Anmeldung Anpassungen im 
eigenen bzw. dem vorgelagerten Netz erforderlich werden, sind projektübli-
che Umsetzungszeiten einzuplanen. Die Zustimmung kann verweigert oder 
mit Auflagen versehen werden, wenn der Anschluss den sicheren oder stö-
rungsfreien Betrieb vor- oder nachgeordneter elektrischer Energieanlagen 
insbesondere der Betriebsanlagen der DB AG beeinträchtigen würde. 

                                                
 
1) Die Module der Richtlinie 95401 „Elektrische Energieanlagen“ sind zu beziehen über: DB Servi-

ces Technische Dienste GmbH, Geschäftsbereich Kommunikationstechnik, Druck und Informati-
onslogistik – Logistikcenter, Kriegsstraße 1, 76131 Karlsruhe. 

2)  Das DB Energie GmbH Serviceheft mit diversen Anmeldeformularen ist erhältlich unter 
www.dbenergie.de oder bei den Ansprechpartnern (siehe Abschnitt 14.3). 

Grundsatz 
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(3) Damit die DB Energie GmbH das Verteilnetz, den Netzanschluss sowie die 
Zähl- und Messeinrichtungen leistungsgerecht auslegen und mögliche Netz-
rückwirkungen beurteilen kann, liefert der Errichter oder der Planer – auch im 
Hinblick auf die gleichzeitig benötigte elektrische Leistung – zusammen mit 
der Anmeldung die erforderlichen Angaben über die anzuschließenden elekt-
rischen Anlagen und Verbrauchsgeräte. Die ggf. hierfür erforderlichen Unter-
lagen werden der DB Energie GmbH vom Planer bzw. künftigen Anschluss-
nutzer der Kundenanlage oder der Verbrauchsgeräte bzw. dessen Beauftrag-
ten zur Verfügung gestellt. 

(4) Aus den in Absatz (2) genannten Gründen bedarf der Anschluss folgender 
Anlagen und Verbrauchsgeräte der vorherigen Zustimmung der DB Energie 
GmbH: 

– Neue Anlagen 

– Zu erweiternde Anlagen, wenn die aufgrund der Beantragung nach Ab-
satz (2) festgelegte Leistung überschritten wird 

– Vorübergehend angeschlossene Anlagen, z.B. Baustellen, Markteinrich-
tungen, Schaustellerbetriebe, usw. 

– Eigenerzeugungsanlagen gemäß Abschnitt 13 

– Geräte zur Heizung oder Klimatisierung, ausgenommen ortveränderliche 
Geräte 

– Elektrolademagnete 

– Einzelgeräte mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW 

(5) Folgende Geräte bedürfen keiner vorherigen Zustimmung der 
DB Energie GmbH, wenn aufgrund einer Untersuchung (Abschnitt 10.1(3)) 
sichergestellt ist, dass sie keine störenden Rückwirkungen verursachen. Bei 
den nachfolgenden Geräten kann bis zu den in den jeweiligen Abschnitten 
genannten Leistungen im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass ein 
Anschluss auch ohne Untersuchung möglich ist.  

– Motoren (Abschnitt 10.2.2) 

– Schweißgeräte (Abschnitt 10.2.5) 

– Röntgengeräte, Tomographen u. ä. (Abschnitt 10.2.6) 

– Geräte mit Anschnittsteuerung, Gleichrichtung oder Schwingungspa-
ketsteuerung (Abschnitt 10.2.7) 

Werden die genannten Anschlusswerte überschritten und liegen auch keine 
Untersuchungen vor, die eine Unbedenklichkeit bezüglich der Netzrückwir-
kungen bescheinigen, holt der Anschlussnutzer eine Einzelzustimmung der 
DB Energie GmbH ein (Abschnitt 10.1 (3)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensionie-
rung 

Zustimmung 
durch DB Ener-
gie GmbH 

Keine Zustim-
mung erforder-
lich 
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3 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage 

(6) Für die Inbetriebsetzung der Anlage wendet der Errichter das nachfolgend 
beschriebene und bei der DB Energie GmbH übliche Verfahren entsprechend 
der Richtlinie 954.0102 an. Die Inbetriebsetzung von Anlagen, der Ein- 
und/oder Ausbau sowie Änderungen an der Messeinrichtung müssen spätes-
tens drei Wochen vorher beantragt werden. 

(7) Die Inbetriebsetzung wird von der DB Energie GmbH oder deren Beauftrag-
ten bis zu den in Abschnitt 7.4 (2) genannten Trennvorrichtungen vorgenom-
men. 

(8) Die Anwesenheit des Installateurs der Anlage ist bei der Inbetriebsetzung 
grundsätzlich erforderlich. 

Führt der Installateur die Arbeiten unvorschriftsmäßig aus oder behebt Män-
gel nicht rechtzeitig behält, sich die DB Energie GmbH vor, die Inbetriebnah-
me zu verweigern und Ersatz für alle dadurch angefallenen Aufwendungen zu 
verlangen. 

(9) Die der DB Energie GmbH für die Inbetriebnahme des Anschlusses entste-
henden Kosten können dem Anschlussnehmer in Rechnung gestellt werden. 

 

4 Plombenverschlüsse 

(1) Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie fließt, werden 
plombiert ausgeführt. Dies gilt auch für Anlagenteile, die aus tariflichen Grün-
den unter Plombenverschluss3) genommen werden. 

(2) Plombenverschlüsse der DB Energie GmbH werden nur mit deren Zustim-
mung geöffnet. Hat diese eine allgemeine Zustimmung für das Öffnen von 
Plombenverschlüssen an ein Installationsunternehmen erteilt, so gilt das hier-
für festgelegte Verfahren. Bei Gefahr dürfen die Plomben erforderlichenfalls 
sofort entfernt werden; in diesem Fall ist die DB Energie GmbH unverzüglich 
unter Angabe des Grundes zu verständigen. Wird festgestellt, dass Plomben 
fehlen, so ist dies der DB Energie GmbH ebenfalls unverzüglich mitzuteilen. 

– Die Mitteilung über fehlende Plomben muss schriftlich erfolgen. 

– Für das Wiederanbringen von Plomben an Zählern, Hausanschlüssen, 
Etagenabzweigkästen usw., deren Öffnung nicht mitgeteilt wurde, be-
rechnet die DB Energie GmbH dem Kunden eine Pauschale. 

– Wurde die Plombe mit vorherigem Einverständnis der DB Energie GmbH 
entfernt, wird die Plombe kostenlos wieder angebracht. 

– Werden im Zusammenhang mit der Plombenverletzung weitere Verstöße 
festgestellt, z. B. unzulässige Erhöhung der Absicherung, abgenommener 
Klemmdeckel, geflickte Sicherungen und dergleichen, werden für die 
Wiederanbringung der Plomben die angefallenen Kosten, mindestens je-
doch die Kosten einer Monteurstunde verrechnet. 

(3) Haupt- und Sicherungsstempel (Stempelmarken oder Plomben) der geeich-
ten oder beglaubigten Zähl- und Messeinrichtungen dürfen nach den eich-
rechtlichen Bestimmungen weder entfernt noch beschädigt werden.  

 
                                                
 
3) Siehe „Anforderungen an Plombenverschlüsse“,  herausgegeben vom BDEW (VDEW). 
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5 Netzanschluss 

5.1 Art der Versorgung 

(1) In der Regel wird der Netzanschluss als Drehstromanschluss ausgeführt. Die 
Nennspannung des Niederspannungsnetzes beträgt 400/230 V, Nennfre-
quenz ist 50 Hz. Die Betriebsspannung an der Übergabestelle (Hausan-
schlusskasten) liegt im Toleranzbereich nach DIN IEC 60038 (VDE 0175)4). 
Außerdem gilt die DIN EN 50160. 

(2) Grundsätzlich soll jedes zu versorgende Gebäude/Grundstück über einen 
eigenen Netzanschluss mit dem Verteilnetz der DB Energie GmbH verbun-
den sein. Über eine abweichende Regelung entscheidet die 
DB Energie GmbH auf Antrag. 

(3) Die Versorgung mehrerer Gebäude aus einem gemeinsamen Netzanschluss 
ist dann zulässig, wenn der Hausanschlusskasten zusammen mit den Zäh-
lerplätzen in einem für alle Gebäude gemeinsamen Hausanschlussraum er-
richtet ist. Das Betreten des Hausanschlussraumes durch den Anschluss-
nehmer sowie durch die DB Energie GmbH und die Verlegung von Zuleitun-
gen zu den Stromkreisverteilern in den einzelnen Gebäuden wird vom Eigen-
tümer durch eine rechtliche Absicherung, vorzugsweise in der Form einer be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit garantiert. Sollten im konkreten Fall 
der Eigentümer und der Anschlussnehmer nicht personengleich sein, so sorgt 
der Anschlussnehmer gegenüber dem Eigentümer für die Durchführung die-
ser Verpflichtung zur rechtlichen Absicherung. Anschlussnehmer, Anschluss-
nutzer der elektrischen Anlage und die DB Energie GmbH müssen unabhän-
gig voneinander Zutritt zu diesem Hausanschlussraum haben. 

Anmerkung: 

Der Zutritt kann über ein Schließsystem oder eine Doppelschließung erfol-
gen. 

(4) Bei Errichtung mehrerer Netzanschlüsse stellen Errichter, Planer und An-
schlussnutzer der Kundenanlage durch geeignete Maßnahmen sicher, dass 
eine eindeutige elektrische Trennung der angeschlossenen Anlagen erkenn-
bar ist. 

(5) Bei Anschluss von Gesellschaften der DB AG sind die Anlagenabgrenzungen 
und Vorgaben gemäß TI 07 Revision B einzuhalten, sofern vertraglich ver-
einbart. 

(6) Die Netzanschlusskosten und Baukostenzuschüsse können gemäß den Be-
dingungen der DB Energie GmbH für die Versorgung von stationären Anla-
gen mit Elektrizität  §§ 7 und 8 in Rechnung gestellt werden. 

 

5.2 Anschlusseinrichtungen in Gebäude 

(1) Anschlusseinrichtungen für Gebäude sind als Kabelanschlüsse zu errichten. 

(2) Die Netzanschlusseinrichtungen innerhalb von Gebäuden sind nach 
DIN 18012 unterzubringen: 

– in Hausanschlussräumen 

– auf Hausanschlusswänden 
                                                
 
4) In der derzeit geltenden Ausgabe dieser Norm ist der Toleranzbereich mit + 10% bzw. – 10% 

(gültig ab 01.01.2008) bezogen auf die Nennspannung festgelegt. 

Nennspannung 
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Netzanschluss 
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anschlüsse 

Anlagengrenzen 

Kosten für den 
Netzanschluss 
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Unterbringung 
innerhalb von 
Gebäuden 
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– in Hausanschlussnischen 

– in der Hauptverteilung 

(3) In Räumen, in denen die Umgebungstemperatur dauernd 30°C übersteigt, 
sowie in feuer- und explosionsgefährdeten Räumen/Bereichen dürfen gemäß 
DIN 18012 der Hausanschlusskasten und/oder der Hauptverteiler nicht un-
tergebracht werden. 

Zu den feuergefährdeten Räumen/Bereichen gehören auch Heizräume5) mit 
Heizungsanlagen, deren Gesamtnennwärmeleistung mehr als 50 kW beträgt 
und Heizöllagerräume, die Heizöltanks mit einem Gesamtvolumen von mehr 
als 5000 l enthalten. 

 
5.3 Anschlusseinrichtungen außerhalb von Gebäuden 

(1) Netzanschlusseinrichtungen können auch außerhalb von Gebäuden vorge-
sehen werden, wobei Ort und Ausführung von der DB Energie GmbH vorge-
geben werden. In diesem Fall werden sie in Abstimmung mit der 
DB Energie GmbH untergebracht: 

– in Hausanschlusssäulen 

– in Zähleranschlusssäulen 

– in geeigneten Verteilungen (in der Regel Hauptverteilung) 

(2) Für Anlagen im Freien ohne eine Unterbringungsmöglichkeit der Netzan-
schlusseinrichtungen entsprechend Absatz (1) wird der Hausanschlusskasten 
in einem ortsfesten Schalt- und Steuerschrank untergebracht.6) 

 

5.4 Kabelnetzanschluss 

(1) Der Planer stimmt die Art der Gebäudeeinführung mit der DB Energie GmbH 
ab. 

Der Errichter sorgt bei Kabelanschlüssen im Gebäude für einen ordnungs-
gemäßen wasserdichten Abschluss des Kabels in dem Schutzrohr der Ge-
bäudeeinführung, dessen Einbau der Anschlussnehmer veranlasst.  
Wünscht der Anschlussnehmer einen gas- oder druckwasserdichten Ab-
schluss, so wird dieser, in Abstimmung mit der DB Energie GmbH, von ihm 
selbst veranlasst. 

(2) Erforderliche bauliche Maßnahmen z. B. für 

– den Außenwandeinbau von Hausanschlusskästen, Aussparungen für 
Hausanschlusskästen in Zäunen, Mauern u. ä. 

– das Aufstellen einer Hausanschlusssäule oder einer Verteilung 

veranlasst der Anschlussnehmer nach den Vorgaben der DB Energie GmbH. 

Soll der Verwendungszweck des Raumes, in dem der Netzanschluss unter-
gebracht ist, geändert werden, so ist hierfür vorher die Zustimmung der 
DB Energie GmbH einzuholen. 

 

                                                
 
5) Siehe die Feuerungsverordnungen (FeuVO) der Länder. 
6) Siehe „Technische Richtlinie Anschlussschränke im Freien“, herausgegeben vom VDN e.V. 

beim BDEW (VDEW). 
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5.5 Anbringen des Hausanschlusskastens 

(1) Hausanschlusskasten und Hauptverteiler werden sicher bedienbar angeord-
net. Sie können in Abstimmung mit der DB Energie GmbH kombiniert wer-
den. 

(2) Bei der Anbringung des Hausanschlusskastens werden folgende Maße 
zugrunde gelegt: 

- Höhe Oberkante Hausanschlusskasten über 
Fußboden: 

≤ 1,5 m 

- Höhe Unterkante Hausanschlusskasten 
über Fußboden: 

≥ 0,3 m 

- Abstand des Hausanschlusskastens zu seit-
lichen Wänden: 

≥ 0,3 m 

- Tiefe der freien Arbeits- und Bedienfläche 
vor dem Hausanschlusskasten: 

≥ 1,2 m 

Anmerkung: 

Über die genehmigte Hausanschlusssicherung gibt ein von der DB Energie  
GmbH an der Innenseite des Hausanschlusskastens angebrachtes Klebe-
schild Auskunft. 

Bei Auswechslung dürfen nur NH-Sicherungsschmelzeinsätze der gleichen 
Stromstärke und Charakteristik verwendet werden. Sicherungen, die diesen 
Eigenschaften nicht entsprechen, können auf Kosten der Installationsfirma 
durch die DB Energie GmbH ausgetauscht werden. 

 

6 Hauptstromversorgung 

6.1 Aufbau und Betrieb 

(1) Der Errichter und/oder Planer legt Querschnitt, Art und Anzahl der Hauptlei-
tungen in Abhängigkeit von der Anzahl der anzuschließenden Kundenanla-
gen fest. Die vorgesehene Ausstattung der Kundenanlagen mit Verbrauchs-
geräten, die zu erwartende Gleichzeitigkeit dieser Geräte im Betrieb sowie 
die technische Ausführung der Übergabestelle werden bei der Festlegung be-
rücksichtigt. 

(2) Der Errichter schließt Hauptstromversorgungssysteme so an, dass an den 
Zähl- und Messeinrichtungen ein Rechtsdrehfeld besteht. 

(3) Sind mehrere Hauptleitungen in einem Gebäude erforderlich, so sollen die 
zugehörigen Überstrom-Schutzeinrichtungen in Hauptverteilern zusammen-
gefasst werden. Die Abgänge kennzeichnet der Errichter derart, dass deren 
Zuordnung zu den jeweiligen Kundenanlagen eindeutig und dauerhaft er-
kennbar ist. Das gilt sinngemäß auch für kombinierte Hausanschlusskästen. 

(4) Hauptleitungen werden durch allgemeine, leicht zugängliche Räume geführt. 
Dabei beachtet der Planer die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes. 

(5) Das Verlegen von Hauptleitungen außerhalb von Gebäuden bedarf der Ab-
stimmung mit der DB Energie GmbH.  
 

 

Grundsatz 
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(6) Hauptstromversorgungssysteme werden als Strahlennetze betrieben. 

Kupplungsmöglichkeiten für den Notbetrieb können vorgesehen werden. Die 
Kupplungsmöglichkeiten sind zu plombieren. Ein aktueller Übersichtsschalt-
plan in einpoliger Darstellung ist beim Hauptverteiler auszuhängen. 

(7) Falls der Errichter der Anlage bei der Durchführung von Arbeiten an elektri-
schen Anlagenteilen auch andere Kundenanlagen vorübergehend außer Be-
trieb setzen muss, bedarf dies der Abstimmung mit der DB Energie GmbH. 

(8) In Hauptstromversorgungssystemen werden grundsätzlich nur Betriebsmittel 
eingebaut, die der Stromverteilung und der Freischaltung der Messeinrich-
tungen dienen. 

 
6.2 Bemessung 

6.2.1 Leistungsbedarf 

Für die Ermittlung des Leistungsbedarfs in Gebäuden gilt DIN 18015–1. Alle 
anderen Hauptstromversorgungssysteme werden entsprechend deren Leis-
tungsanforderung dimensioniert. 

Anmerkung: 

Für Kabel und isolierte Leitungen sind die Verlegearten nach den gültigen 
DIN VDE-Normen zu berücksichtigen. 

 

6.2.2 Überstromschutz 

Die Hausanschlusssicherungen oder sonstige von der DB Energie GmbH 
plombierte Überstrom-Schutzeinrichtungen dürfen nicht als Schutzeinrichtun-
gen zum Schutz bei Überlast oder Kurzschluss für abgehende Stromkreise 
und Verbrauchsgeräte verwendet werden.  

 

6.2.3 Koordination von Schutzeinrichtungen 

(1) Errichter und Planer der elektrischen Anlage berücksichtigen, dass grund-
sätzlich Selektivität zwischen den Überstrom-Schutzeinrichtungen in der Kun-
denanlage und denjenigen im Hauptstromversorgungssystem sowie den 
Hausanschlusssicherungen besteht. 

(2) In Hauptstromversorgungssystemen sind die Schutzeinrichtungen gemäß 
DIN VDE 0100-530 selektiv auszuführen.  

 

6.2.4 Kurzschlussfestigkeit 

(1) Der Errichter oder der Planer legt die elektrischen Anlagen hinter der Über-
gabestelle der DB Energie GmbH (Hausanschlusskasten) mindestens für fol-
gende Stoßkurzschlussströme7) aus: 

– 25 kA für das Hauptstromversorgungssystem von der Übergabestelle der 
DB Energie GmbH bis einschließlich zur letzten Überstrom-
Schutzeinrichtung bzw. Hauptleitungsabzweigklemme vor der Zähl- und 
Messeinrichtung. 

                                                
 
7) Scheitelwert einer sinusförmigen Halbwelle. Die Beträge ergeben sich aus den Durchlasswerten 

einer Hausanschlusssicherung von 315 A Nennstrom. Größere Sicherungen erfordern eine indi-
viduelle Bemessung der Kundenanlagen. 
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- 10 kA für die Betriebsmittel zwischen der letzten Überstrom-
Schutzeinrichtung bzw. Hauptleitungsabzweigklemme vor der Zähl-, 
Mess- und Steuereinrichtung und dem Stromkreisverteiler. 

(2) Die bei Direktmessung der Zähl- und Messeinrichtung vorgeschaltete Über-
strom-Schutzeinrichtung darf einen Nennstrom von maximal 100 A haben. 
Sie muss mindestens die gleichen strombegrenzenden Eigenschaften auf-
weisen wie eine Schmelzsicherung mit einem Nennstrom von 100 A der Be-
triebsklasse gL/gG. 

 

6.2.5 Spannungsfall 

Im Hauptstromversorgungssystem der Kundenanlage darf der Spannungsfall 
zwischen Kabelnetzanschluss und Messeinrichtung die Werte nach Tabelle 1 
nicht überschreiten: 

Tabelle 1: Spannungsfall 

Leistungsbedarf Zulässiger Spannungsfall 

Bis 100 kVA 0,50 % 

Über 100 bis 250 kVA 1,00 % 

Über 250 bis 400 kVA 1,25 % 

Über 400 kVA 1,50 % 

 

 

6.3 Hauptleitungsabzweige 

(1) Der Errichter verwendet Hauptleitungsabzweigklemmen nach 
DIN VDE 0603–2 und Hauptleitungsabzweigkästen nach DIN VDE 0606. 

(2) Überstrom-Schutzeinrichtungen für Hauptleitungsabzweige werden in von 
Zählerplätzen getrennten Gehäuseteilen mit gesonderten Abdeckungen un-
tergebracht und sollen in unmittelbarer Nähe des Hausanschlusskastens oder 
des Zählerschrankes installiert werden. Der Abstand vom Fußboden bis zur 
Unterkante der Abzweigstelle darf nicht weniger als 0,30 m und nicht mehr 
als 1,50 m betragen. 

 

(3) In Wohngebäuden werden nach DIN 18015–1 die Hauptleitungsabzweige bis 
zu den Zähl- und Messeinrichtungen und die Leitungen bis zu den Strom-
kreisverteilern als Drehstromleitungen ausgeführt und so bemessen, dass ih-
nen zum Schutz bei Überlast Überstrom-Schutzeinrichtungen mit einem 
Nennstrom von mindestens 63 A zugeordnet werden dürfen. 
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7 Zähl- und Messeinrichtungen, Steuereinrichtungen, 
Zählerplätze 

7.1 Zähl- und Messeinrichtungen, Steuereinrichtungen 

(1) Die Typen der zu verwendenden Zähl-, Mess- Steuer- und Datenübertra-
gungseinrichtungen werden von der DB Energie GmbH festgelegt, siehe 
auch Abschnitt (4) 

(2) Zähl- und Messeinrichtungen sowie Steuereinrichtungen werden in Zähler-
schränken untergebracht. Hierbei ist für jede geplante Anlage eines An-
schlussnutzers ein Zählerplatz für eine eigene Messung vorzusehen.  

(3) Es ist die Möglichkeit für das Nachrüsten einer Steuer- bzw. Daten-
übertragungseinrichtung vorzusehen. Das ist erfüllt, wenn der freie Raum für 
eine evtl. Nachrüstung im oder neben dem Zählerschrank – in Mehrkunden-
anlagen beim Zählerplatz für die Gemeinschaftsanlage – zur Verfügung ge-
stellt wird. 

(4) In der Regel werden einzelne plombierbare Zähler für die Montage auf Zäh-
lertragschienen nach DIN 43870 eingesetzt. 

Elektronische Haushaltszähler (eHZ) nach VDN-Lastenheft sind für Direkt-
messungen bis 63 A auf Zählertragschienen nach DIN 43870 mit eHZ-
Adaptern BKE-A, BKE-M zulässig sowie auf Zählerplätzen mit integrierter Be-
festigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I). Den Einsatz von Zählerplätzen 
mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) stimmen Er-
richter und Planer bereits in der Planungsphase mit dem Netzbetreiber ab. 

In begründeten Fällen können nach Rücksprache mit der DB Energie GmbH 
einzelne plombierbare, elektronische Zähler für Montage auf Hutschienen 
nach DIN EN 50022 eingesetzt werden. 

(5) Alle Zähl-, Mess-, Steuer- und Datenübertragungseinrichtungen können über 
die Zählerprüfstelle ES2 der DB Energie GmbH8) bezogen werden. 

(6) Alle Zähl-, Mess-, Steuer- und Datenübertragungseinrichtungen werden von 
der DB Energie GmbH oder deren Beauftragten ein-, um- bzw. ausgebaut. 

(7) Ergänzende Beschreibungen zu Zähl-, Mess- und Steuereinrichtungen ent-
hält die Ergänzung zur TAB DB Energie GmbH (Direkt- und Wandlermes-
sung). 

 

7.2 Ausführung der Zählerplätze 

(1) Es werden Zählerschränke mit Türen verwendet, die nach DIN VDE 0603–1 
und DIN 43870 ausgeführt sind. 

(2) Der Zählerplatz muss für einen Bemessungsstrom von mindestens 63 A aus-
gelegt sein. 

(3) Zählerplätze sind entsprechend der Ergänzung zur TAB DB Energie GmbH 
(Direkt- und Wandlermessung) auszuführen. Der Einsatz von Zählerplätzen 
ist vom Planer oder Errichter mit DB Energie GmbH abzustimmen.  

                                                
 
8)

 DB Energie GmbH, Energieanlagenservice Ost, Zählerprüfstelle ES2, Birkhahnweg 42,  
06116 Halle/Saale. 
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(4) Der Errichter kennzeichnet die Zählerfelder derart, dass eine Zuordnung zur 
jeweiligen Kundenanlage eindeutig und dauerhaft erkennbar ist. Die Art und 
Ausführung der Kennzeichnung stimmt der Errichter mit der 
DB Energie GmbH ab. 

(5) Die Zählpunktbezeichnung gemäß „MeteringCode“9) ist am Zählerplatz anzu-
bringen. 

 

7.3 Anordnung der Zählerschränke 

(1) Zählerschränke werden in leicht zugänglichen Räumen oder Bereichen un-
tergebracht, z. B. – gemäß DIN 18012 – in Hausanschlussräumen, in Haus-
anschlussnischen, auf Hausanschlusswänden sowie in Zählerräumen. Die 
Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung und die Leitungsanlagen-
Richtlinie des jeweiligen Bundeslandes sind zu berücksichtigen. Zähler-
schränke dürfen nicht in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern, über Trep-
penstufen, in Wohnräumen, Küchen, Toiletten, Bade- Dusch- und Wasch-
räumen sowie auf Speichern bzw. Dachböden vorgesehen werden. 

(2) In Räumen, deren Temperatur dauernd 30°C übersteigt, sowie in feuer- oder 
explosionsgefährdeten Räumen/Bereichen dürfen Zählerschränke nicht in-
stalliert werden. 

Zu den feuergefährdeten Räumen/Bereichen gehören auch Heizräume10) mit 
Heizungsanlagen, deren Gesamtnennwärmeleistung mehr als 50 kW beträgt 
und Heizöllagerräume, die Heizöltanks mit einem Gesamtvolumen von mehr 
als 5 000 l enthalten.  

(3) Der Errichter bringt die Zählerschränke lotrecht so an, dass die Zähl- und 
Messeinrichtungen sowie die Steuereinrichtungen frei zugänglich sind und 
ohne besondere Hilfsmittel abgelesen bzw. eingestellt werden können. 

(4) Der Abstand vom Fußboden bis zur Mitte der Zähl- und Messeinrichtung so-
wie der Steuereinrichtung darf nicht weniger als 0,80 m und nicht mehr als 
1,80 m betragen. Vor dem Zählerschrank muss eine Bedienungs- und Ar-
beitsfläche mit einer Tiefe von mindestens 1,20 m freigehalten werden. 

(5) Zählerschränke in Gebäuden mit mehreren Kundenanlagen werden zentral 
angeordnet. In Ausnahmefällen ist in Abstimmung mit der DB Energie GmbH 
auch eine dezentrale Anordnung zusammengefasster Zählerschrankgruppen 
möglich. In den Zählerschränken ist je nach Umfang der Anlage eine ange-
messene Anzahl an Reserveplätzen für weitere Zähler vorzusehen. 

(6) Bei Anordnung der Zähler in Verteilungen gemäß 7.5 (4) gelten die vorste-
henden Festlegungen sinngemäß. 

 

7.4 Trennvorrichtung vor dem Zähler 

(1) Hausanschlusssicherungen dürfen nicht als Trennvorrichtung für die Kun-
denanlage verwendet werden. 

(2) Im unteren Anschlussraum wird für jedes Zählerfeld eine mindestens dreipo-
lige, sperr- und plombierbare Trennvorrichtung eingesetzt.  

                                                
 
9) Siehe „Abrechnungszählung und Datenbereitstellung – MeteringCode“, herausgegeben vom 

BDEW (VDEW). 
10) Siehe Feuerungsverordnung (FeuVO) der Länder. 
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Hierfür ist grundsätzlich ein selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SH-
Schalter) zu verwenden. Dieser dient auch als: 

– Trennvorrichtung für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage, 

– Freischalteinrichtung für die Zähl-, Mess- und Steuereinrichtungen sowie 
für die Kundenanlage, 

– zentrale Überstrom-Schutzeinrichtung für die Kundenanlage und 

– Überstrom-Schutzeinrichtung für die Messeinrichtungen und die Leitun-
gen zum Stromkreisverteiler. 

Der SH-Schalter kann durch konventionelle Schaltgeräte in Abstimmung mit 
der DB Energie GmbH ersetzt werden, wenn die Selektivität anders nicht ge-
währleistet werden kann. 

 

7.5 Besondere Anforderungen 

(1) Ist in der Anlage des Kunden regelmäßig wiederkehrend ein Betriebsstrom 
von mehr als 63 A zu erwarten, ist Wandlermessung mit Leistungszählung 
vorzusehen.  

Bei Kundenanlagen mit einem voraussichtlichen Jahresenergiebedarf > 
100.000 kWh und/oder > 30 kW sorgt der Anschlussnutzer in unmittelbarer 
Nähe des Zählerplatzes für die Bereitstellung eines mindestens durchwahlfä-
higen, analogen und betriebsbereiten Telekommunikations-
Endgeräteanschluss (TAE-N) für die Zählerfernauslesung. 

(2) Die Wandlermessung soll gemäß Ergänzung zur TAB DB Energie GmbH 
(Direkt- und Wandlermessung) und MessTAB der DB Energie GmbH erfol-
gen.  

(3) Die Art der Zählerplatzausführung sowie den Ort der Zählerschrankinstallati-
on für nur zeitweise zugängliche Anlagen stimmt der Errichter der Anlage mit 
der DB Energie GmbH ab (z. B. Einsatz von Zähleranschlusssäulen). 

(4) Zähl- und Messeinrichtungen sowie Steuereinrichtungen für Anlagen im Frei-
en bringt der Errichter in ortsfesten Schalt- und Steuerschränken unter.11) 

(5) Grundsätzlich sind in Niederspannungshauptverteilungen Zähler nach der 
Ergänzung zur TAB DB „Direkt- und Wandlermessungen“ einzubauen. In be-
gründeten Ausnahmefällen und mit Zustimmung der DB Energie GmbH kön-
nen auch andere Zähler in den Niederspannungshauptverteilungen eingebaut 
werden. 

 
8 Stromkreisverteiler 

(1) Für Stromkreisverteiler gelten DIN VDE 0603–1, DIN EN 60439–3 
(VDE 0660-504) und DIN 43871. Für Stromkreisverteiler in Wohngebäuden 
gilt außerdem DIN 18015–2. 

(2) Leitungsschutzschalter im Stromkreisverteiler müssen gemäß DIN EN 60898-
1 (VDE 0641–11) ein Bemessungsschaltvermögen von mindestens 6 kA ha-
ben und den Anforderungen der Energiebegrenzungsklasse 3 nach DIN EN 
60898-1 (VDE 0641–11) entsprechen. 

                                                
 
11) Siehe „Technische Richtlinie Anschlussschränke im Freien“, herausgegeben vom VDN e.V. 

beim BDEW (VDEW). 
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(3) Wechselstromkreise ordnet der Errichter den Außenleitern des Drehstrom-
systems so zu, dass sich eine möglichst gleichmäßige Aufteilung der Leis-
tung ergibt. 

(4) Die Zuordnung der Verbrauchsgeräte zu einem Stromkreis ist so vorzuneh-
men, dass durch das automatische Abschalten der diesem Stromkreis zuge-
ordneten Schutzeinrichtung im Fehlerfall oder bei notwendiger manueller Ab-
schaltung nur ein Teil der Kundenanlage abgeschaltet wird. Hiermit wird die 
größtmögliche Verfügbarkeit der elektrischen Anlage für den Anschlussnutzer 
erreicht.  

 

9 Steuerung und Datenübertragung 

(1) Wenn Zähl- und Messeinrichtungen und/oder Verbrauchsgeräte zentral ge-
steuert werden sollen, z.B. durch Tonfrequenz- Rundsteuereinrichtung, 
stimmt der Errichter oder der Planer den Aufbau der Steuerung und den 
Platzbedarf mit der DB Energie GmbH ab. 

(2) Den Aufbau von Datenübertragungsstrecken zur Übermittlung von Zählimpul-
sen und/oder Abrechnungsdaten stimmt der Errichter oder der Planer mit der 
DB Energie GmbH ab. 

(3) Entnahmestellen der DB Energie GmbH werden i.d.R. nur bei Leistungsmes-
sung oder bei vom Anschlussnutzer verlangter, unterjähriger Abrechnung, 
nach Abwägung der Wirtschaftlichkeit, zur Zählerfernauslesung vorbereitet. 

(4) Für jede Steuer- und/oder Datenübertragungseinrichtung ist ein eigener 
Stromkreis zur Versorgung mit einphasiger Wechselspannung zu bilden. 

(5) Werden nach Absprache mit der DB Energie GmbH Zählerplätze ohne Steu-
er- und/oder Datenübertragungsgerät ausgeführt und wird ein späterer Aus-
bau mit einer Steuer- und/oder Datenübertragungseinrichtungen ausge-
schlossen, so ist kein Abzweig zur Hilfsspannungsversorgung notwendig. 

(6) Ein Stromkreis wird grundsätzlich geschützt durch einen sperr- und plombier-
baren Leitungsschutzschalter, Nennstrom 10 A, Auslösecharakteristik B, der 
ausschließlich zu diesem Zweck vorgesehen und eindeutig der Steuer- oder 
Datenübertragungseinrichtung zugeordnet ist. 

(7) Weitere Anforderungen bezüglich Datenübertragung und Zählwertübermitt-
lung enthält die mitgeltende MessTAB. 

(8) Ergänzende Beschreibungen zur Steuerung enthält auch die Ergänzung zur 
TAB DB (Direkt- und Wandlermessung). 

 

10 Elektrische Verbrauchsgeräte 

10.1 Allgemeines 

(1) Elektrische Verbrauchsgeräte und Anlagen dürfen nach dem Gesetz über die 
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMVG) keine störenden Einflüsse auf 
andere Kundenanlagen sowie auf das Verteilnetz und auf Anlagen der DB 
Energie GmbH ausüben. 

(2) Im allgemeinem gilt Absatz (1) als erfüllt, wenn die Verbrauchsgeräte und 
Anlagen die einschlägigen Normen, Vorschriften und Richtlinien der Europäi-
schen Union erfüllen und insbesondere die Grenzwerte nach EN 61000–3 
(DIN VDE 0838) einhalten. 
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(3) Für Verbrauchsgeräte, welche die Grenzwerte der Norm bzw. des Abschnit-
tes 10.2 nicht einhalten, holt deren Anschlussnutzer für den Anschluss und 
den Betrieb eine Einzelzustimmung der DB Energie GmbH ein. Diese kann 
entfallen, wenn durch das positive Ergebnis einer Untersuchung12) sicherge-
stellt wurde, dass die Geräte am vorgesehenen Netzanschlusspunkt keine 
störenden Rückwirkungen auf das Versorgungsnetz oder andere Kundenan-
lagen verursachen. 

(4) Darüber hinaus ergreift der Anschlussnutzer dann Maßnahmen zur Begren-
zung der Rückwirkungen auf ein nicht störendes Maß, wenn aufgrund einer 
Häufung von Geräten in einer Kundenanlage störende Rückwirkungen auf 
andere Kundenanlagen zu erwarten sind. 

(5) Elektrische Verbrauchsgeräte und Anlagen müssen eine ausreichende Stör-
festigkeit gegenüber den in den Verteilnetzen üblichen Störgrößen, wie z. B. 
Spannungseinbrüchen, Überspannungen und Oberschwingungen aufweisen. 

 

10.2 Anschluss 

10.2.1 Entladungslampen 

(1) Entladungslampen dürfen je Kundenanlage bis zu einer Gesamtleistung von 
250 W je Außenleiter unkompensiert angeschlossen werden. Für größere 
Lampenleistungen muss der Verschiebungsfaktor cos ϕ1

13) durch Kompensa-
tion zwischen 0,9 kapazitiv und 0,8 induktiv liegen. Bis zu der in Absatz (2) 
angegebenen Leistungsgrenze werden bezüglich der Art der Kompensation 
keine Vorgaben gemacht. 

(2) Um den Betrieb von Tonfrequenz-Rundsteueranlagen nicht unzulässig zu 
beeinträchtigen, ist ab einer Leistung der Beleuchtungsanlage von 5 kVA pro 
Kundenanlage eine der folgenden Schaltungen vorzusehen: 

– die Duo-Schaltung; 

– eine Schaltung von Einzellampen in Gruppen, die je zur Hälfte mit 
gleichmäßig auf die Außenleiter aufgeteilten kapazitiven und induktiven 
Vorschaltgeräten betrieben werden; 

– elektronische Vorschaltgeräte (EVG), so dass für den Lampenstrom der 
cos ϕ1 ≈ 1 ist; 

– Kompensation durch eine zentrale Kompensationsanlage des Anschluss-
nutzers, die gegen Rundsteuersignale genügend gesperrt oder verdros-
selt ist. 

Alle anderen Schaltungen erfordern eine Freigabe bei der DB Energie GmbH.  

 

 

 

 

                                                
 
12) Für diese Untersuchungen werden je nach Erfordernissen herangezogen: 

- die einschlägigen Normen, vor allem DIN VDE 0838 / DIN EN 61000–3 und/oder 
- die „Grundsätze für die Beurteilung von Netzrückwirkungen“, herausgegeben von der BDEW 

(VDEW) und/oder 
- die Hinweise in der Gebrauchsanweisung des anzuschließenden Gerätes. 

13) cos ϕ1 ist der cos ϕ der 50 Hz-Grundschwingung, siehe „Elektrische Leistung – korrekte Begrif-
fe“, herausgegeben vom BDEW (VDEW). 
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10.2.2 Motoren 

(1) Durch den Anlauf von Motoren dürfen keine störenden Spannungsänderun-
gen im Netz verursacht werden. Diese Bedingung ist bei gelegentlich anlau-
fenden Motoren im allgemeinen dann erfüllt, wenn 

– Wechselstrommotoren mit einer Scheinleistung von nicht mehr als 
1,7 kVA oder 

– Drehstrommotoren mit einer Scheinleistung von nicht mehr als 5,2 kVA 
oder 

– bei höheren Scheinleistungen Motoren mit einem Anzugsstrom von nicht 
mehr als 60 A 

eingesetzt werden. 

(2) Bei Motoren mit gelegentlichem Anlauf und mit höheren Anzugsströmen als 
60 A vereinbart der Errichter oder der Planer mit der DB Energie GmbH die 
notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung störender Spannungsänderungen, 
sofern nicht durch eine Untersuchung gemäß Abschnitt 10.1 (3) eine Unbe-
denklichkeit bezüglich möglicher störender Netzrückwirkungen nachgewiesen 
wurde. 

(3) Bei Motoren, die störende Netzrückwirkungen durch schweren Anlauf, häufi-
ges Schalten oder schwankende Stromaufnahme verursachen können, z. B. 
Aufzüge und Fahrtreppen mit einem Anzugsstrom von mehr als 30 A, verein-
bart der Errichter oder der Planer mit der DB Energie GmbH die für die Redu-
zierung der Netzrückwirkungen notwendigen Maßnahmen.14) 

 

10.2.3 Elektrowärmegeräte 

Stromkreise für Elektrowärmegeräte mit einer Nennleistung von mehr als 
4,6 kW, z. B. Elektroherde, Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher, 
werden vom Errichter oder Planer als Drehstromanschluss ausgelegt. 

 

10.2.4 Geräte zur Heizung oder Klimatisierung, einschließlich Wärme-
pumpen 

(1) Geräte zur Heizung oder Klimatisierung mit einer Nennleistung von mehr als 
4,6 kW müssen für Drehstromanschluss ausgelegt sein und angeschlossen 
werden. Für Antriebe in Geräten zur Heizung und Klimatisierung gelten die 
Bedingungen nach Abschnitt 10.2.2. 

(2) Wärmepumpen werden mit einer Einrichtung versehen, welche die Anzahl 
der Einschaltungen pro Stunde begrenzt. Wärmepumpen mit einphasigem 
Anschluss dürfen bei Anlaufströmen bis 18 A maximal sechsmal und bei An-
laufströmen bis 24 A maximal dreimal pro Stunde eingeschaltet werden. 
Wärmepumpen mit Drehstromanschluss und Anlaufströmen bis 30 A dürfen 
maximal sechsmal, die mit Anlaufströmen bis 40 A maximal dreimal pro 
Stunde eingeschaltet werden. 

                                                
 
14) Siehe die „Richtlinien für den Anschluss von Aufzugsanlagen an das Niederspannungsnetz des 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)“, herausgegeben von BDEW (VDEW)/VDMA, die 
sinngemäß auch für die Beurteilung des Anschlusses anderer Motoren mit schwerem bzw. häu-
figem Anlauf angewendet werden können. 
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(3) Die DB Energie GmbH kann den Betrieb von Geräten zur Heizung oder Kli-
matisierung mit mehr als 4,6 kW von der Installation einer Steuerungs- bzw. 
Regelungseinrichtung abhängig machen. Diese ermöglicht einerseits eine 
Anpassung der Leistungsinanspruchnahme der Geräte an die Belastungs-
verhältnisse im Verteilnetz und andererseits den Eingriff durch eine zentrale 
Steuereinrichtung der DB Energie GmbH. Bei Wärmespeicheranlagen sieht 
der Errichter oder der Planer gemäß den Vorgaben der DB Energie GmbH 
eine Aufladesteuerung nach DIN 44574 vor. 

(4) Der Errichter bringt für die Steuerung von Geräten zur Heizung oder Klimati-
sierung durch eine zentrale Steuereinrichtung der DB Energie GmbH ein 
plombierbares Schütz nach dessen Angaben an. 

(5) In einer Kundenanlage ist der gleichzeitige Betrieb von Durchlauferhitzern 
oder Durchlaufspeichern mit einem Anschlusswert ab 18 kW und Geräten zur 
Heizung oder Klimatisierung, ausgenommen Wärmepumpen, durch geeigne-
te schaltungstechnische Vorkehrungen zu verhindern. 

(6) Der Errichter schließt Geräte zur Heizung oder Klimatisierung, deren Betrieb 
zeitlich eingeschränkt werden kann, fest an. 

 

10.2.5 Schweißgeräte 

(1) Betreibt der Anschlussnutzer Schweißgeräte mit einer Nennleistung von 
mehr als 2 kVA, die störende Netzrückwirkungen verursachen können, so 
vereinbart er vor deren Anschluss mit der DB Energie GmbH geeignete 
Maßnahmen, so dass im Betrieb Störungen anderer Kunden oder Störungen 
im Verteilnetz ausgeschlossen sind. Diese Geräte sollen den Neutralleiter 
nicht und die Außenleiter möglichst gleichmäßig belasten. 

(2) Der Verschiebungsfaktor cos ϕ1 sollte mindestens 0,7 induktiv betragen.  
 

(3) Für Schweißumformer gelten die gleichen Bestimmungen wie für Motoren 
(Abschnitt 10.2.2). 

 

10.2.6 Röntgengeräte, Tomographen u. ä. 

(1) Röntgengeräte, Tomographen und ähnliche medizinische Geräte mit einer 
Nennleistung über 1,7 kVA bei Wechselstrom- und 5 kVA bei Drehstroman-
schluss dürfen dann angeschlossen werden, wenn die Kurzschlussleistung 
des Netzes am Hausanschlusskasten wenigstens das 50fache der Geräte-
Nennleistung beträgt15). 

(2) Bei einer geringeren Netzkurzschlussleistung stimmt der Errichter oder der 
Planer die Anschlussmöglichkeit mit der DB Energie GmbH ab. 

 

10.2.7 Geräte mit Anschnittsteuerung, Gleichrichtung oder Schwingungs-
paketsteuerung 

(1) Auch bei getrennter Anordnung von Steuerungseinrichtung und Verbrauchs-
gerät ist die Steuerungseinrichtung als Bestandteil des gesteuerten elektri-
schen Verbrauchsgerätes zu betrachten. 

                                                
 
15) Über die Netzkurzschlussleistung am Hausanschlusskasten erteilt die DB Energie GmbH Aus-

kunft. 

Installation ei-
ner Steuerungs- 
bzw. Regelungs-
einrichtung 

Plombierung 

Gleichzeitiger 
Betrieb 

Zeitlich einge-
schränkter Be-
trieb 

Grundsatz 

Verschiebungs-
faktor 

Schweißumfor-
mer 

Grundsatz 

Sonderformen 

Grundsatz 
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(2) Die in EN 61000-3-3 (DIN VDE 0838–3) festgelegten Grenzwerte für 
Verbrauchsgeräte mit Schwingungspaketsteuerung sind auch für elektrische 
Verbrauchsgeräte mit elektromechanischen Steuergeräten maßgebend, z. B. 
Kochstellen oder Backöfen mit Bimetallschaltern. 

(3) Bei Anwendung der symmetrischen Anschnittsteuerung ist die Anschlussleis-
tung von Glühlampen auf 1,7 kW je Außenleiter, die von Entladungslampen 
mit induktivem Vorschaltgerät sowie die von Motoren auf 3,4 kVA je Außen-
leiter begrenzt. 

(4) Bei Wärmegeräten darf die unsymmetrische Gleichrichtung bis zu einer ma-
ximalen Anschlussleistung von 100 W und die symmetrische Anschnittsteue-
rung bis zu einer maximalen Anschlussleistung von 200 W angewandt wer-
den. Bei Wärmegeräten sind außerdem Anschnittsteuerungen erlaubt, die nur 
beim Einschalten wirksam sind und die Einschaltströme in ihrer Höhe be-
grenzen. 

(5) Dreiphasig angeschlossene Kopiergeräte mit einphasiger Trommelheizung 
sind bis zu einer Anschlussleistung von 4 kVA, bei dreiphasiger Trommelhei-
zung bis zu einer Anschlussleistung von 7 kVA zugelassen. 

 

10.3 Betrieb 

10.3.1 Allgemeines 

Wenn durch Absinken, Unterbrechen, Ausbleiben oder Wiederkehren der 
Spannung Schäden in der Kundenanlage verursacht werden können, obliegt 
es dem Anschlussnutzer dieser Anlage, Maßnahmen zu deren Verhütung 
nach DIN VDE 0100–450 zu treffen. 

 

10.3.2 Spannungs- oder frequenzempfindliche Betriebsmittel 

Wenn bei spannungs- oder frequenzempfindlichen Betriebsmitteln, wie z. B. 
Datenverarbeitungsgeräte, erhöhte Anforderungen an die Qualität von Span-
nung und Frequenz gestellt werden, obliegt es dem Anschlussnutzer, die 
hierfür erforderlichen Maßnahmen, z. B. durch den Einsatz einer unterbre-
chungsfreien Stromversorgungsanlage (USV-Anlage), zu treffen. 

 

10.3.3 Blindleistungs-Kompensationseinrichtungen 

Einrichtungen zur Blindleistungskompensation werden entweder zusammen 
mit den Verbrauchsgeräten zu- und abgeschaltet oder über Regeleinrichtun-
gen betrieben. Der Anschlussnutzer stimmt Notwendigkeiten und Art der Ver-
drosselung mit der DB Energie GmbH ab. Die TI 07 Revision B ist hinsichtlich 
der Eigentumszuordnung der Kompensationsanlage zu beachten. 

 

10.3.4 Tonfrequenz-Rundsteueranlagen 

(1) Elektrische Anlagen hinter dem Hausanschluss sind so zu planen und zu 
betreiben, dass sie den Betrieb von Tonfrequenz-Rundsteueranlagen nicht 
stören. Treten dennoch Störungen auf, so sorgt der Anschlussnutzer der stö-

Elektromecha-
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geräte 

Symmetrische 
Anschnittsteue-
rung 

Unsymme-
trische Gleich-
richtung 

Dreiphasig an-
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Grundsatz 

Grundsatz 

Grundsatz 

Grundsatz 
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renden Anlagen, in Abstimmung mit der DB Energie GmbH, für geeignete 
Abhilfemaßnahmen.16) 

(2) Bilden Kondensatoren in Kundenanlagen in Verbindung mit vorgeschalteten 
Induktivitäten (Transformatoren, Drosseln) einen Reihenresonanzkreis, muss 
dessen Resonanzfrequenz in ausreichendem Abstand zu der von der 
DB Energie GmbH verwendeten Rundsteuerfrequenz liegen. 

(3) Werden Verbrauchsgeräte ohne ausreichende Störfestigkeit nach 
DIN VDE 0839 in elektrischen Anlagen hinter dem Hausanschluss durch Ton-
frequenz-Rundsteuerung beeinträchtigt, obliegt es dem Anschlussnutzer die-
ser Verbrauchsgeräte, dafür zu sorgen, dass z. B. durch Einbau geeigneter 
technischer Mittel die Beeinträchtigung dieser Verbrauchsgeräte vermieden 
wird. 

 

10.3.5 Einrichtungen zur Telekommunikation über das Niederspannungs-
netz 

(1) Das im Eigentum der DB Energie GmbH stehende Niederspannungsnetz darf 
nicht ohne deren Zustimmung für Telekommunikationszwecke benutzt wer-
den. 

(2) Benutzt der Anschlussnutzer von Telekommunikationseinrichtungen seine 
eigenen elektrischen Anlagen für Telekommunikationszwecke, so sorgt er da-
für, dass störende Einflüsse auf andere Kundenanlagen, Versorgungsanla-
gen und Telekommunikationsanlagen der DB Energie GmbH sowie Dritter 
vermieden werden. 

(3) Es obliegt dem Anschlussnutzer von Telekommunikationseinrichtungen, für 
das Fernhalten von Signalen, die seine Telekommunikationseinrichtungen 
störend beeinflussen, selbst zu sorgen. 

(4) Die in Kundenanlagen betriebenen Geräte dürfen die Telekommunikations-
einrichtungen sowie Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik der DB Ener-
gie GmbH bzw. anderer Kundenanlagen nicht unzulässig beeinträchtigen. 

 

10.3.6 Magnetfeldempfindliche Geräte 

Beim Anschluss und Betrieb magnetfeldempfindlicher Geräte (z.B. Kathoden-
strahl-Monitore, Großbildfernsehgeräte, medizinische Diagnosegeräte, …) 
kann es trotz hochwertiger 50-Hz-Energieversorgung dennoch zu Beeinflus-
sungen durch in der Nähe befindliche 16,7-Hz-Oberleitungsanlagen oder 50-
Hz-Transformatorenstationen kommen. 

Da die in den jeweiligen Geräte-Produktnormen festgelegte Mindeststörfes-
tigkeit dagegen meist nicht ausreicht, wird empfohlen, vor Inbetriebnahme 
derartiger Geräte mit der DB AG, Organisationseinheit  Elektromagnetische 
Verträglichkeit im Niederfrequenzbereich17), bzw. der DB Energie GmbH 
Rücksprache zu halten. 

 

 

 

                                                
 
16) Siehe die Broschüre „Tonfrequenz-Rundsteuerung - Empfehlung zur Vermeidung unzulässiger 

Rückwirkungen“, herausgegebenen von BDEW (VDEW), VEÖ und VSE. 
17) Anschrift: DB AG, VTZ 127, Völckerstraße 5, 80939 München 

Kondensatoren 
und Induktivitä-
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Grundsatz 

Betrieb eigener 
Einrichtungen 

Betrieb stören-
der Einrichtun-
gen 

Betrieb in Kun-
denanlagen 

Grundsatz 
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11 Vorübergehend angeschlossene elektrische Anlagen 

(1) Bei vorübergehend angeschlossenen elektrischen Anlagen, wie z. B. Baustel-
len, Schaustellerbetrieben oder Festbeleuchtungen, sind für den Anschluss 
und die Unterbringung der Zähl- und Messeinrichtungen sowie Steuereinrich-
tungen geeignete Räume oder ortsfeste Schalt- und Steuerschränke18) vorzu-
sehen. 

(2) Es dürfen auch fest verankerte Anschlussschränke bzw. Anschlussverteiler-
schränke nach DIN VDE 0660–501 verwendet werden. 

(3) Die kundeneigene Anschlussleitung vor der Zähl- und Messeinrichtung sowie 
Steuereinrichtung soll so kurz wie möglich, jedenfalls nicht länger als 30 m, 
sein. Sie darf keine lösbaren Zwischenverbindungen enthalten. 

Zur Beachtung: 

In keinem Fall dürfen Wandsteckdosen der Hausinstallation oder ähnliche 
ortsfeste Anlagen für Bauzwecke benutzt werden. 

 

12 Auswahl von Schutzmaßnahmen 

(1) Bei Auswahl der Schutzmaßnahmen ist die Richtlinie 954.0107 sowie die 
DIN VDE 0100–410 sind zu beachten. 

(2) Die DB Energie GmbH erteilt Auskunft über das vorhandene Netzsystem. 

– Im Regelfall wird ein TN-C-Netz zur Verfügung gestellt. 

– In Neubauten ist ein Fundamenterder nach DIN 18014 einzubauen. 

(3) PEN-Leiter bzw. Neutralleiter (N) dürfen nicht als Erder für Schutz- und Funk-
tionszwecke von Antennenanlagen, Blitzschutzanlagen, informationstechni-
schen Einrichtungen und ähnlichen Anlagen verwendet werden. 

(4) Wird ein Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100–443 mit Überspan-
nungs-Schutzeinrichtung vom Typ 2 oder Typ 3 nach DIN EN  61643-11 
(VDE 0675–6-11) vorgesehen, nimmt der Errichter den Einbau der Schutzein-
richtungen im nicht plombierten Teil der Kundenanlage vor. 

(5) Wird ein Überspannungsschutz nach DIN EN 62305 (VDE 0185–305) mit 
Überspannungs-Schutzeinrichtung vom Typ 1 nach DIN EN 61643-11 (VDE 
0675–6-11) vorgesehen, so dürfen Überspannungs-Schutzeinrichtungen im 
plombierten Teil der Kundenanlage eingebaut werden.19) 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
18) Siehe „Technische Richtlinie Anschlussschränke im Freien“, herausgegeben vom VDN e.V. 

beim BDEW (VDEW). 
19) Siehe „Richtlinie für den Einsatz von Überspannungs-Schutzeinrichtungen (ÜSE) Typ 1 (bisher 

Anforderungsklasse B) in Hauptstromversorgungssystemen“, herausgegeben vom VDN e.V. 
beim BDEW (VDEW). 

Grundsatz 

Verankerung 

Länge der An-
schluss-
leitungen 

Grundsatz 

Netzsystem 

Erder 

PEN- bzw. Neut-
ralleiter 

Überspannungs-
schutz Typ 2 
oder Typ 3 

Überspan-
nungsschutz 
Typ 1 



Seite 22 Technische Anschlussbedingungen DB Energie GmbH 

13 Eigenerzeugungsanlagen mit bzw. ohne Parallelbe-
trieb 

(1) Für folgende Anlagen stimmen Errichter, Planer, Anschlussnehmer und An-
schlussnutzer die technische Ausführung des Anschlusses und des Betriebes 
im einzelnen mit der DB Energie GmbH ab: 

– Eigenerzeugungsanlagen im Parallelbetrieb mit dem Niederspannungs-
netz der DB Energie GmbH 20) 

– Notstromaggregate zur Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs bei Aus-
setzung der Versorgung durch die DB Energie GmbH 21)  

(2) Die konkrete technische Umsetzung von Zählerplätzen und Messungen für 
EEG- und KWK-Anlagen ist entsprechend der „Ergänzung zu den TAB 2007, 
Umsetzung des § 33 Abs. 2 EEG 2009 und des § 4 Abs. 3a KWK-G 2009 
zum 1. Januar 2009. Ausgabe Oktober 2009“ des BDEW, umzusetzen. 

 

                                                
 
20) Siehe „Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Nieder-

spannungsnetz“, herausgegeben vom BDEW (VDEW). 
21) Siehe auch „Richtlinie für Planung, Errichtung und Betrieb von Anlagen mit Notstromaggrega-

ten“, herausgegeben vom VDN e.V. beim BDEW (VDEW). 

Grundsatz 
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14 Hinweise und Ergänzungen 

14.1 Elektrische Grenzwerte der Technischen Anschlussbedingungen 

 

Abschnitt Beschreibung Wert Bemerkung 

2 (1) 
Verbrauchsgeräte; An-
schlusswert ≥ 4,6 kW Antragspflicht 

2 (4) Einzelgeräte > 12,0 kW Zustimmungspflichtig 

6.2.3 (1) Kurschlussfestigkeit ≥ 25 kA Hauptstromversorgungssystem von der 
Übergabestelle der DB Energie GmbH 
bis zum Zähler 

6.2.3 (1) Kurschlussfestigkeit ≥ 10 kA Betriebsmittel zwischen Zähler und 
Stromkreisverteiler 

6.2.3 (2) Überstrom-
Schutzeinrichtung vor der 
Messeinrichtung 

Max. 100 A Eigenschaft wie Schmelzsicherung Be-
triebsklasse gL/gG 

6.2.4 Spannungsfall 0,50 % bis 100 kVA 

6.2.4 Spannungsfall 1,00 % über 100 bis 250 kVA 

6.2.4 Spannungsfall 1,25 % über 250 bis 400 kVA 

6.2.4 Spannungsfall 1,50 % über 400 kVA 

8 (2) Stromkreisverteiler ≥ 6 kA Bemessungsschaltvermögen 
für Leistungsschutzschalter nach DIN 
VDE 0641 Energiebegrenzungsklasse 3 

10.2.1 (1) Entladungslampen 250 W max. Gesamtleistung je Außenleiter; 
unkompensiert 

10.2.1 (1) Entladungslampen 250 W < P 
< 5 kVA 

Kompensation 
0,9 kap. < cos ϕ1 < 0,8 ind. 

10.2.1 (2) Entladungslampen ≥ 5 kVA Duo-Schaltung, Gruppenschaltung, EVG 
oder zentrale Kompensation 

10.2.2 (1) Wechselstrommotoren 
gelegentlicher Anlauf 

1,7 kVA max. Scheinleistung 

10.2.2 (1) Drehstrommotoren 
gelegentlicher Anlauf 

5,2 kVA max. Scheinleistung 

10.2.2 (1) Motoren 
gelegentlicher Anlauf 

60 A max. Anzugsstrom 

10.2.2 (2) Motoren 
gelegentlicher Anlauf 

> 60 A Anzugsstrom 
Abstimmung mit DB Energie GmbH  
erforderlich 

10.2.2 (3) Motoren 
Netzrückwirkungen durch 
Schweranlauf, häufiges 
Schalten, schwankende 
Stromaufnahme 

> 30 A Anzugsstrom 
Abstimmung mit DB Energie GmbH  
erforderlich 
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Abschnitt Beschreibung Wert Bemerkung 

10.2.3 Elektrowärmegeräte > 4,6 kW Drehstromkreis erforderlich 

10.2.4 (1) Geräte zur Heizung oder 
Klimatisierung einschl. 
Wärmepumpen 

> 4,6 kW Auslegung für Drehstromanschluss 

10.2.4 (3) Geräte zur Heizung oder 
Klimatisierung einschl. 
Durchlauferhitzer und Spei-
cher 

> 18 kW Auslegung für Drehstromanschluss, 
gleichzeitiger Betrieb mit Vorrangschal-
tung 

10.2.5 (1) Schweißgeräte > 2 kVA Abstimmung mit DB Energie GmbH er-
forderlich 

10.2.5 (2) Schweißgeräte ≥ 0,7 ind. cos ϕ1 = cos ϕ  der 50 Hz-
Grundschwingung 

10.2.6 (1) Röntgengeräte, To-
mographen u. ä., einphasig 

> 1,7 kVA Kurzschlussleistung ≥ 50fache der Ge-
räte-Nennleistung, sonst Abstimmung 
mit DB Energie GmbH erforderlich 

10.2.6 (1) Röntgengeräte, To-
mographen u. ä., dreiphasig 

> 5 kVA Kurzschlussleistung ≥ 50fache der Ge-
räte-Nennleistung, sonst Abstimmung 
mit DB Energie GmbH erforderlich 

10.2.7 (3) Symmetrische An-
schnittsteuerung für Glüh-
lampen 

1,7 kW max. Anschlussleistung je Außenleiter 

10.2.7 (3) Symmetrische An-
schnittsteuerung für Entla-
dungslampen und Motoren 

3,4 kVA max. Anschlussleistung je Außenleiter 

10.2.7 (4) Unsymmetrische Gleichrich-
tung für Wärmegeräte 

100 W max. Anschlussleistung je Außenleiter 

10.2.7 (4) Symmetrische An-
schnittsteuerung 
für Wärmegeräte 

200 W max. Anschlussleistung je Außenleiter 

10.2.7. (5) Dreiphasig angeschlossene 
Kopiergeräte, einphasige 
Trommelheizung 

> 4 kVA Abstimmung mit DB Energie GmbH 
erforderlich 

10.2.7. (5) Dreiphasig angeschlossene 
Kopiergeräte, dreiphasige 
Trommelheizung 

> 7 kVA Abstimmung mit DB Energie GmbH  
erforderlich 
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14.2 Begriffe der Technischen Anschlussbedingungen 

Die nachfolgend beschriebenen Begriffe dienen dem besseren Verständnis der 
Technischen Anschlussbedingungen. Soweit wie möglich wurde auf die bereits in 
anderen Regelwerken, z. B. DIN-Normen, DIN VDE-Normen, VDN-Publikationen, 
Ril 954.0101A01 enthaltenen Definitionen zurückgegriffen. Die Fundstellen sind 
in Kursivschrift angegeben. Keinesfalls beinhalten diese Begriffserklärungen 
technische Bestimmungen oder weitergehende Anforderungen an elektrische 
Anlagen, die an das Niederspannungsnetz eines Netzbetreibers angeschlossen 
werden. Sie ergänzen deshalb auch nicht die Vorgaben des Energiewirtschafts-
gesetzes oder der Niederspannungsanschlussverordnung - NAV. 

 
Im Sinne der TAB-DB betrifft dies Motoren, die in regelmäßigen oder unregelmä-
ßigen zeitlichen Abständen nicht mehr als zehnmal in 24 zusammenhängenden 
Stunden anlaufen. 

 
Anschlussnehmer ist jede Person im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes, auf deren Auftrag ein Grundstück oder Gebäude an das 
Niederspannungsnetz der DB Energie GmbH angeschlossen wird sowie im Übri-
gen jeder Eigentümer oder Erbbauberechtigte eines Grundstücks oder Gebäu-
des, das an das Niederspannungsnetz der DB Energie GmbH angeschlossen ist. 

NAV- Niederspannungsanschlussverordnung §1 (2) 

 
Ein Anschlussnutzer nutzt einen Anschluss an das Niederspannungsnetz der 
DB Energie GmbH zur Entnahme von Elektrizität für den eigenen Gebrauch. 

NAV- §1 (3) 

 
Inhalt der Anschlussnutzung ist die Möglichkeit der Nutzung des Netzanschlus-
ses zur Entnahme von Elektrizität.  

NAV- §3 (1) und §16 

 
Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht zwischen dem jeweiligen Anschluss-
nutzer und dem Betreiber von Energieversorgungsnetzen, wenn über den Netz-
anschluss Elektrizität aus dem Verteilnetz bzw. Versorgungsnetz entnommen 
wird. 

NAV- §3 (2) 

 
Anschlusswert eines Einzelgerätes ist die auf dem Typenschild angegebene 
Wirk- oder Scheinleistung dieses Gerätes in kW oder kVA. Der Anschlusswert 
mehrerer Geräte oder einer Anlage ist die Summe der Einzelanschlusswerte oh-
ne Berücksichtigung eines Gleichzeitigkeitsfaktors. Diese Summe wird auch als 
„installierte Leistung“ bezeichnet. 

 
Alle technischen und organisatorischen Tätigkeiten, die erforderlich sind, damit 
die elektrische Anlage funktionieren kann. Dies umfasst Bedienen (z. B. Schal-
ten, Steuern, Regeln, Beobachten), elektrotechnische und nichtelektrotechnische 
Arbeiten. 

DIN VDE 0105–100 Betrieb von elektrischen Anlagen - Teil 100 
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Betriebsspannung ist die jeweils örtlich zwischen den Leitern herrschende Span-
nung an einem Betriebsmittel oder Anlagenteil im ungestörten Betrieb. 

Anmerkung: 
Bei dem angegebenen Spannungswert handelt es sich bei Wechselspannung um 
Effektivwerte, bei Gleichspannung um arithmetische Mittelwerte. 

DIN VDE 0100– 200 

 
Betriebsstrom (eines Stromkreises) ist der Strom, den der Stromkreis im unge-
störten Betrieb führen soll. Der Betriebsstrom (eines Stromkreises) wird üblicher-
weise mit Ib bezeichnet. 

DIN VDE 0100–200 

 

Blindleistung ist die elektrische Leistung, die zum Aufbau von magnetischen Fel-
dern (z. B. Motoren, Transformatoren) oder von elektrischen Feldern (z. B. Kon-
densatoren) benötigt wird. Bei überwiegend magnetischem Feld ist die Blindleis-
tung induktiv, bei einem überwiegend elektrischen Feld kapazitiv. 

 
Erfassung der elektrischen Arbeit mittels eines Elektrizitätszählers, der den ma-
ximal auftretenden Betriebsstrom direkt führen kann. 

 
Eigenerzeugungsanlagen sind Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie, 
im wesentlichen für den eigenen Verbrauch, im Besitz von Unternehmen, Betrie-
ben und Privatpersonen, die nicht bei der DB Energie GmbH im Hauptbetrieb 
sind. 

 
Zustimmung der DB Energie GmbH zum Anschluss eines einzelnen Verbrauchs-
gerätes mit bestimmter Lastcharakteristik. Sie berechtigt jedoch nicht dazu, in 
gleich oder ähnlich gelagerten Fällen genauso zu verfahren. 

 
Fähigkeit einer elektrischen Einrichtung, in ihrer elektromagnetischen Umgebung 
zufriedenstellend zu funktionieren, ohne diese Umgebung, zu der auch andere 
Einrichtungen gehören, unzulässig zu beeinflussen. 

DIN VDE 0838–1 

 
Energiebegrenzungsklasse ist der einem Leitungsschutzschalter der Charakteris-
tik B oder C mit einem Bemessungsstrom bis 32 A zugeordnete maximal zulässi-
ge I2t-(Durchlass)-Wert in Abhängigkeit von dem diesem Leitungsschutzschalter 
zugeordneten genormten Bemessungsschaltvermögen (3000, 6000 oder 
10000 A), ausgedrückt als Zahlenwert 1, 2 oder 3 (Energiebegrenzungsklasse 1, 
2 oder 3). 

DIN VDE 0641 

 
Errichter einer elektrischen Anlage im Sinne der TAB-DB ist sowohl derjenige, 
der eine elektrische Anlage errichtet, erweitert, ändert oder unterhält, als auch 
derjenige, der sie zwar nicht errichtet, erweitert, geändert oder unterhalten hat, 
jedoch die durchgeführten Arbeiten als Sachverständiger überprüft hat und die 
Verantwortung für deren ordnungsgemäße Ausführung übernimmt. 
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Explosionsgefährdete Räume sind Bereiche, in denen aufgrund der örtlichen und 
betrieblichen Verhältnisse explosionsfähige Atmosphäre in gefahrdrohender 
Menge (gefährlich explosionsfähige Atmosphäre) auftreten kann (Explosionsge-
fahr). 

DIN VDE 0165 

 
Feuergefährdete Betriebsstätten sind Räume oder Orte oder Stellen in Räumen 
oder im Freien, bei denen die Gefahr besteht, dass sich nach den örtlichen und 
betrieblichen Verhältnissen leicht entzündliche Stoffe in Gefahrdrohender Menge 
den elektrischen Betriebsmitteln so nähern können, dass höhere Temperaturen 
an diesen Betriebsmitteln oder Lichtbögen eine Brandgefahr bilden. 

Anmerkung 1:   
Hierunter können fallen: Arbeits-, Trocken-, Lagerräume oder Teile von Räumen 
sowie derartige Stätten im Freien, z. B. Papier-, Textil- oder Holzverarbeitungsbe-
triebe, Heu-, Stroh-, Jute- oder Flachslager. 

Anmerkung 2:  
Bei der Einordnung von Räumen als feuergefährdete Betriebsstätten müssen 
behördliche Verordnungen beachtet werden. 

Leichtentzündlich sind brennbare feste Stoffe, die der Flamme eines Zündholzes 
10 s ausgesetzt, nach Entfernen der Zündquelle von selbst weiterbrennen oder 
weiterglimmen. Hierunter könne fallen: Heu, Stroh, Strohstaub, Hobelspäne, lose 
Holzwolle, Magnesiumspäne, Reisig, loses Papier, Baum- und Zellwollfasern. 

DIN VDE 0100–482 

 
Fundamenterder ist ein Leiter, der in Beton eingebettet ist und mit der Erde groß-
flächig in Berührung steht. 

DIN VDE 0100–200, DIN 18014 

 
Elektrische Anlage, die von mehreren Haushalten und/oder Gewerben gemein-
sam genutzt wird. 

 
Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist das Verhältnis der an einer Stelle des Netzes bzw. 
der Installationsanlage in Anspruch genommen Leistung zu der hinter dieser Stel-
le installierten Leistung. Er liegt zwischen 0 und 1. 

VDE-Schriftenreihe Band 52 

 
Haupt- und Sicherungsstempel sind Plomben, Siegelmarken oder andere ge-
kennzeichnete Verschlüsse, die gemäß Eichgesetz an geeichten oder beglaubig-
ten Messgeräten vorhanden sein müssen. Sie dürfen ausschließlich durch die 
Eichbehörden oder die Hauptprüfstellen für Elektrizitätsmessgeräte angebracht 
werden. 

Eichordnung – Allgemeine Vorschriften (EO – AV) § 43 

 
Verbindungsleitung zwischen der Übergabestelle des Verteilnetzbetreibers (i.d.R. 
Hausanschlusskasten) und dem Zählerplatz, die nicht gemessene elektrische 
Energie führt. 

DIN 18015–1 
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Der Hauptleitungsabzweig ist die Abzweigleitung von der Hauptleitung zum je-
weiligen Zählerplatz einer Kundenanlage mit mehreren Anschlussnutzern. 

 
Hauptleitungsabzweigkasten ist ein Gehäuse aus Metall oder aus Isolierstoff. Er 
dient zum Verbinden von Hauptleitungen, z. B. zwischen Hausanschluss und 
Zähleranlagen mit Hauptleitungsabzweigklemme zur lagefixierten Verbindung. 

Nach DIN VDE 0606–1 

 
Durch den Hauptpotentialausgleich werden an einem zentralen Punkte möglichst 
nah am Eintrittspunkt in das Gebäude alle fremden leitfähigen Teile eines Ge-
bäudes, der Hauptschutzleiter, die Erdungsleitungen, der Blitzschutzerder mit 
den Körpern der elektrischen Betriebsmittel über eine PAS und den PE verbun-
den. Der Hauptpotentialausgleich ist Teil des Schutzpotentialausgleichs und dient 
dem Zweck, die Körper elektrischer Betriebsmittel und fremde leitfähige Teile auf 
gleiches oder annähernd gleiches Potential zu bringen. 

Ril 954.0101A01, DIN VDE 0100–200 

 
Zusammenfassung aller Hauptleitungen und Betriebsmittel hinter der Übergabe-
stelle (Hausanschlusskasten) des Verteilnetzbetreibers der DB Energie GmbH, 
die nicht gemessene elektrische Energie führen. 

DIN 18015–1 

 
Erste niederspannungsseitige Aufteilungsstelle nach dem Hausanschlusskasten. 
Er enthält alle hierfür notwendigen Betriebsmittel. 

 
Hausanschlusskasten ist die Übergabestelle vom Niederspannungsnetz der 
DB Energie GmbH zur Kundenanlage. Er ist in der Lage, Überstrom-
Schutzeinrichtungen, Trennmesser, Schalter oder sonstige Geräte zum Trennen 
und Schalten aufzunehmen. 

DIN VDE 0100–732 

 
Hausanschlussnische ist eine bauseits erstellte und mit einer Tür abschließbare 
Nische in einem Gebäude, die zur Einführung der Anschlussleitungen bestimmt 
ist sowie der Aufnahme der erforderlichen Anschluss- und ggf. Betriebseinrich-
tungen dient. 

DIN 18012 

 
Hausanschlussraum ist ein begehbarer und abschließbarer Raum eines Gebäu-
des, der zur Einführung der Anschlussleitungen für die Ver- und Entsorgung des 
Gebäudes bestimmt ist und in dem die erforderlichen Anschlusseinrichtungen 
und ggf. Betriebseinrichtungen untergebracht werden. 

DIN 18012 

 
Hausanschlusssicherung ist die im Hausanschlusskasten befindliche Überstrom-
Schutzeinrichtung für den Überlastschutz des Hausanschlusskabels und den 
Überlast- und Kurzschlussschutz der vom Hausanschlusskasten in Energiefluss-
richtung abgehenden Hauptleitung. 
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Hausanschlusswand ist eine Wand, die zur Anordnung und Befestigung von Lei-
tungen sowie Anschluss- und ggf. Betriebseinrichtungen dient. 

DIN 18012 

 
Die Inbetriebsetzung ist die erstmalige Unter-Spannung-Setzung einer elektri-
schen Anlage bzw. eines Teiles einer elektrischen Anlage zum Zwecke der sofort 
oder später erfolgenden Übergabe an den Anschlussnutzer der Anlage. 

 
Kunde im Sinne dieser Technischen Anschlussbedingungen ist diejenige natürli-
che oder juristische Person, dessen elektrische Anlage an das Netz der 
DB Energie GmbH angeschlossen ist (Anschlussnehmer) oder diejenige, die als 
Letztverbraucher elektrische Energie aus dem Netz der DB Energie GmbH be-
zieht (Anschlussnutzer). Anschlussnutzer und Anschlussnehmer können perso-
nenidentisch oder personenverschieden sein. 

 
Eine Kundenanlage ist die elektrische Anlage nach § 13 und § 14 NAV. Sie ist 
die Gesamtheit der elektrischen Betriebsmittel nach der Übergabestelle, mit Aus-
nahme der Messeinrichtung und dient der Versorgung des Anschlussnutzers. 

Anmerkung: 
Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung 
der Kundenanlage ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Kundenan-
lage oder Teile der Kundenanlage einem Dritten vermietet oder sonst zur Benut-
zung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.  
Die Kundenanlage wird auch oft als Verbraucheranlage bezeichnet. 

 
Leicht zugänglicher Raum ist ein Raum, zu dem der Zugang ausschließlich über 
Bereiche möglich ist, die der gemeinsamen Nutzung aller Haushalte bzw. Ge-
werbe dienen oder der von außerhalb des Gebäudes direkt zugänglich ist. 

 
Maximal in einer elektrischen Anlage gleichzeitig benötigte elektrische Leistung. 
Der Leistungsbedarf ist das Produkt aus installierter Leistung (Summe der An-
schlusswerte) und Gleichzeitigkeitsfaktor. 

 
Leitungsschutzschalter ist ein mechanisches Schaltgerät, das in der Lage ist, 
unter üblichen Stromkreisbedingungen Ströme einzuschalten, zu führen und ab-
zuschalten und außerdem in der Lage ist, unter festgelegten außergewöhnlichen 
Stromkreisbedingungen, wie im Kurzschlussfall, Ströme einzuschalten, eine be-
stimmt Zeit zu führen und automatisch abzuschalten. 

DIN VDE 0641–11 

 
Eine Messeinrichtung im Sinne der TAB-DB ist ein von der DB Energie GmbH 
beigestellter Elektrizitätszähler, der die vom Anschlussnutzer abgenommene 
elektrische Energie feststellt. Diese Messeinrichtung muss den eichrechtlichen 
Vorschriften entsprechen. Sie beinhaltet erforderlichenfalls die Messwandler, 
Zusatzeinrichtungen sowie Kommunikations- und Steuergeräte. 

 
Der Netzanschluss verbindet das Verteilnetz der DB Energie GmbH mit der An-
lage des Anschlussnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Niederspan-
nungsnetzes der DB Energie GmbH und endet mit der Hausanschlusssicherung, 
es sei denn, dass eine abweichende Vereinbarung getroffen wird; in jedem Fall 
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sind auf die Hausanschlusssicherung die Bestimmungen über den Netzanschluss 
anzuwenden. 

§ 5 – 8 NAV 

 
Das Netzanschlussverhältnis umfasst den Anschluss der Kundenanlage über den 
Netzanschluss und dessen weiteren Betrieb. Es besteht zwischen dem An-
schlussnehmer und der DB Energie GmbH. 

§ 2 NAV 

 
Rückwirkungen in Verteilnetzen, die durch Verbrauchsgeräte mit oder ohne elekt-
ronische Steuerungen verursacht werden und unter Umständen die Versorgung 
anderer Stromkunden stören können. Solche Rückwirkungen können sein: Ober-
schwingungen, Spannungsschwankungen. 

 
Charakteristische Beschreibung der Merkmale eines Verteilungssystems nach 

- Art und Anzahl der aktiven Leiter der Systeme 

- Art der Erdverbindung der Systeme 

DIN VDE 0100–100 

 
Gesamtheit aller Leitungen und Kabel der Spannungsebene bis 1000 V vom 
Stromerzeuger (Netzstation) bis zur Kundenanlage ausschließlich. 

DIN VDE 0100–200 

 
Verschluss mit Sicherungsfunktion, der elektrische Betriebsmittel vor unbefugtem 
Zugriff schützen soll. 

VDEW-Materialien M-38/97 

 
Siehe „Netzrückwirkung“ 

 
Schalt- und Steuerschrank im Sinne der TAB-DB ist ein zur Aufstellung im Freien 
geeigneter Schrank, der auf öffentlichem Straßenland oder ähnlich zugänglichen 
Grundstücken aufgestellt wird und einen Hausanschlusskasten mit maximal 
100 A Nennstrom sowie einen direkt messenden Zähler enthält (z. B. Straßen-
verkehrs-Signalanlagen, Einspeisung für Bahnanlagen, Haltestellen für den öf-
fentlichen Nahverkehr, Pumpenanlagen, Messstationen). 

 
Der SH-Schalter ist ein strombegrenzendes mechanisches Schaltgerät ohne ak-
tive elektronische Bauelemente, das in der Lage ist, unter betriebsmäßigen Be-
dingungen Ströme einzuschalten, zu führen und abzuschalten. Er muss bis zu 
bestimmten Grenzen Überströme führen ohne abzuschalten, wenn diese Über-
ströme im nachgeschalteten Einzelstromkreis auftreten und die Abschaltung 
durch eine nachgeschaltete Überstrom-Schutzeinrichtung erfolgt. Er muss be-
sonderen Selektivitätsanforderungen zu vor- und nachgeschalteten Überstrom-
Schutzeinrichtungen genügen. 

E DIN VDE 0645, 2003-09 
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Der Spannungsfall (entlang einer Leitung) ist die Differenz zwischen den Beträ-
gen der Spannung am Anfang und am Ende dieser Leitung. 
 

Anmerkung:                                                                                                                          
Die Höhe des Spannungsfalls ist abhängig vom verwendeten Leitermaterial, vom 
Leiterquerschnitt, vom Strom sowie von der Leitungslänge. 

 
Netzart, dessen Leitungsbild der Verästelung eines Baumes entspricht, wobei 
vom Stamm aus einseitig eingespeist wird und für jede Anlage nur ein bestimm-
ter Weg für die Zuführung der elektrischen Energie zur Verfügung steht. 
 
Stromkreisverteiler dienen zum Verteilen der zugeführten Energie auf mehrere 
Stromkreise. Sie sind geeignet zur Aufnahme von Betriebsmitteln zum Schutz bei 
Überlast und indirektem Berühren sowie zum Trennen, Steuern, Regeln und 
Messen. 

DIN VDE 0603–1 

 
Allgemeine Bezeichnung für Schaltgeräte, die zum Steuern (auch Steuereinrich-
tungen) von Verbrauchsmitteln durch die DB Energie GmbH sowie zur Zähl-
werksumschaltung von Mehrtarifzählern bestimmt sind. Tarifschaltgeräte sind z. 
B. Tonfrequenz-Rundsteuerempfänger, Funk-Rundsteuerempfänger und Schalt-
uhren. 

 
Gesamtheit einer elektrischen Anlage zur Erzeugung, Fortleitung und zum Emp-
fang von Tonfrequenzsignalen, die der Spannung des Niederspannungsversor-
gungsnetzes überlagert werden und die angeschlossenen Empfänger zu be-
stimmten Schaltungen veranlasst. 

VDEW-Empfehlungen zur Vermeidung unzulässiger Rückwirkungen auf die Ton-
frequenz-Rundsteueranlagen. 

 
Einrichtung zum galvanischen Abtrennen der Kundenanlage vom Verteilnetz, die 
auch durch den Kunden (elektrotechnischer Laie) betätigt werden kann. 

 
Treppenraum ist ein an der  Gebäudeaußenwand angeordneter oder ein innen-
liegender Raum zur Aufnahme von Treppen, die der Verbindung zweier oder 
mehrerer Geschosse dienen. Räume, die innenliegende Treppen zur Verbindung 
von Geschossen derselben Wohnung umgeben, gelten im Sinne der TAB-DB 
nicht als Treppenraum. 

Bauordnung der Bundesländer 

 
Übergabestelle im Sinne der TAB-DB ist der technisch und räumlich definierte 
Ort der Übergabe elektrischer Energie aus dem Verteilnetz in die Kundenanlage. 
Im Allgemeinen ist dies der Hausanschlusskasten. 

DIN VDE 0100–200 Anhang A; DIN IEC 60038 

 

 

 

 

Spannungsfall 

Strahlennetz 

Stromkreis-
verteiler 

Tarifschaltgerät 

Tonfrequenz-
Rundsteuer-
einrichtung 

Trennvorrich-
tung 

Treppenraum 

Übergabestelle 



Seite 32 Technische Anschlussbedingungen DB Energie GmbH 

Verteilnetze der DB Energie GmbH sind vor allem Netze, die nicht der allgemei-
nen Versorgung dienen, sich auf einem räumlich zusammengehörenden Gebiet 
befinden und überwiegend der Eigenversorgung oder dem Transport von Energie 
innerhalb des eigenen Unternehmens dienen. Sie werden auch als geschlossene 
Verteilernetze klassifiziert.  

 
Der Verschiebungsfaktor cos ϕ ist der Kosinus des Phasenwinkels ϕ zwischen 
den Sinus-Schwingungen der Spannung und des Stromes derselben Frequenz. 
Zur genauen Bezeichnung ist daher ggf. ein Index entsprechend der jeweiligen 
Frequenz bzw. Ordnungszahl hinzufügen. 

VDEW-Materialien M-10/99 

 
Eine Versorgungsunterbrechung ist die ausfallbedingte Unterbrechung der Ver-
sorgung eines oder mehrer Kunden, die länger als eine Sekunde dauert. 

VDEW- Materialie M-11/99 „Netzregeln für den Zugang zu Verteilnetzen  
- Distribution Code“ 

 
Ein Verteilnetzbetreiber (VNB) ist für den sicheren und zuverlässigen Betrieb des 
jeweiligen Netzes in einem bestimmten Gebiet und für die Verbindung mit ande-
ren Netzen verantwortlich.  

 
Elektrische Anlagen, von der zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung beim geschlosse-
nen Verteilnetzbetreiber bekannt ist, dass ihre Stromversorgung zeitlich entweder 
einmalig oder befristet oder regelmäßig bzw. unregelmäßig wiederkehrend er-
folgt. Die Dauer der Stromversorgung ist abhängig von der geplanten oder sich 
durch andere Umstände ergebenden Nutzungsdauer der elektrischen Anlage. 

 
Wirkleistung P ist die während eines Zeitraumes übertragene elektrische Ener-
giemenge dividiert durch diesen Zeitraum. Im Fall einer festgelegten Leistungs-
flussrichtung kann die Wirkleistung sowohl positive als auch negative Werte an-
nehmen. 

VDEW-Materialien M-10/99 

 
Gebäude, die ausschließlich oder überwiegend Wohnzwecken dienen. 

 
Zähleinrichtung im Sinne der TAB-DB ist der von DB Energie GmbH beigestellte 
Elektrizitätszähler ohne evtl. notwendige Peripherieeinrichtungen, wie z. B. 
Messwandler. 

 
Eine Zähleranschlusssäule (ZAS) ist ein witterungsfester Schrank zur Aufstellung 
im Freien, die einen oder mehrere Zählerplätze und einen Hausanschlusskasten 
beinhaltet. 

 
Das Zählerfeld ist die maßlich festgelegte Funktionsfläche eines Zählerplatzes, 
die der Befestigung der Zähleinrichtung dient. 

nach DIN 43870–1 

 
Ein Zählerplatz ist eine Einrichtung zur Aufnahme von Zählern und/oder Tarif-
schaltgeräten, Steuergeräten, Klemmen, Überstrom-Schutzeinrichtungen usw. Er 
besteht aus dem oberen und unteren Anschlussraum sowie aus dem Zählerfeld. 
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DIN VDE 0603–1 

 
Betriebsmittel, das einen oder mehrere Zählerplätze beinhaltet und von einer 
Umhüllung umgeben ist, die die Mindest-Schutzart und die jeweils erforderliche 
Schutzklasse gewährleistet. 

DIN VDE 0603 

 
Eindeutige, nicht temporäre, alphanumerische Bezeichnung des Netzpunktes, an 
dem ein Energiefluss messtechnisch erfasst und gezählt/registriert wird (Einspei-
se- und/oder Entnahmeknoten). Die Zählpunktbezeichnung wird vom Netzbetrei-
ber vorgegeben, in dessen Netz sich der Zählpunkt befindet. Sie muss beim 
Netzbetreiber, Netzbenutzer und beim Kunden bekannt sein, um bei einem 
Wechsel des Energieversorgers Missverständnisse und fehlerhafte Zuordnungen 
der registrierten Zählwerte zu vermeiden. 

VDEW-Materialie M-12/99: Richtlinie „Abrechnungszählung und Datenbereitstel-
lung“ und „MeteringCode“ 
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14.3 Organisation und Zuständigkeiten bei der DB Energie GmbH 

14.3.1 Regionalbereiche 
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14.3.2 Ansprechpartner Technik 

 
Energieversorgung Nord 
Herr Post 
Museumstraße 39 

22765 Hamburg 

Tel. 040-3918-2580 
Fax 040-3918-3356 
Heinrich.Post@deutschbahn.com 

 

Energieversorgung West 

Herr Schmidt 
Heyden-Rynsch-Str. 127 

44379 Dortmund 

Tel. 0231 729-4129 

Fax 0231 729-4283 
Marco.Schmidt@deutschebahn.com 

Energieversorgung Ost 

Herr Tributh 
Weitlingstr. 22 

10317 Berlin 

Tel. 030-297-12177 

Fax 030-297-12179 
Burkhard.Tributh@deutschebahn.com 

Energieversorgung Südost 

Herr Lindner 
Heidenauer Straße 35 

01259 Dresden 

Tel. 0351 2043-405 

Fax 0351 2043-396 
Ulf.Lange@deutschebahn.com 

Energieversorgung Mitte 
Herr Matyssek 

Kleyerstraße 63 
60326 Frankfurt 

Tel. 069-265-43011 
Fax 069-265-43010 

Martin.Matyssek@deutschebahn.com  

Energieversorgung Südwest 
Herr Gerlach 
Kriegsstraße 77 

76133 Karlsruhe 

Tel. 0721-93145-323 
Fax 0721-93145-299 
Torsten.To.Gerlach@deutschebahn.com 

Energieversorgung Süd 
Herr Stolz 

Richelstraße 3 
80634 München 

Tel. 089-1308-72484 
Fax 089-1308-72362 

Friedrich-
Daniel.Stolz@deutschebahn.com 

Anlagenmanagement 50Hz-Strom 

Herr Bender 
Pfarrer-Perabo-Platz 2 

60326 Frankfurt 

Tel. 069-265-23900 

Fax 069-265-23368 
Wilfried.Bender@deutschebahn.com 
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14.3.3 Ansprechpartner Vertrieb 

  

Vertrieb Stationäre Energie, West 
Herr Kumpe 
Museumstraße 39 

22765 Hamburg 

Tel. 040-3918-2588 
Fax 040-3918-1365 
Joachim.Kumpe@deutschebahn.com 

Vertrieb Stationäre Energie, West 
Herr Wurm 

Leichlinger Str. 3 
50679 Köln 

Tel. 0221-141-3300 
Fax 0221-141-3312 

Tobias.Wurm@deutschebahn.com 

Vertrieb Stationäre Energie, Ost 

Frau Dalum 
Weitlingstr. 22 
10317 Berlin 

Tel. 030-297-12519 

Fax 030-297-13176 
Corinna.Dalum@deutschebahn.com 

Vertrieb Stationäre Energie, Ost 
Herr Wieduwilt 

Brandenburger Straße 16b 
04103 Leipzig 

Tel. 0341-9678-767 
Fax 0341-9678-759 

Frank.Wieduwilt@deutschebahn.com 

Vertrieb Stationäre Energie, West 

Herr Heine 
Kleyerstraße 63 

60326 Frankfurt 

Tel. 069-265-43030 

Fax 069-265-43010 
Dieter.D.Heine@deutschebahn.com 

Vertrieb Stationäre Energie, Südwest 

Herr Kerber 
Kriegsstraße 77 

76133 Karlsruhe 

Tel. 0721-93145-115 

Fax 0721-93145-119 
Michael.Kerber@deutschebahn.com 

Vertrieb Stationäre Energie, Südwest 
Herr Reichert 
Richelstraße 3 

80634 München 

Tel. 089-1308-2725 
Fax 089-1308-1345 
Guenther.Reichert@deutschebahn.com 

Vertrieb Stationäre Energie, Zentrale 

Herr Richter 
Pfarrer-Perabo-Platz 2 
60326 Frankfurt am Main 

Tel. 069-265-23776 

Fax 069-265-36739 
Lutz.Richter@deutschebahn.com 

 


